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Sehr geehrter Herr Kollege, 
 

anlässlich Ihrer o. g. Mündliche Frage in der Fragestunde am 15. April 2026 

möchte ich Ihnen eine folgende Rückmeldung zu Ihrer Nachfrage nach 

Praxisfällen des § 5 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz geben.  

 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 21. Januar 2026 auf 

Bundestagsdrucksache 21/4146 sieht eine Ergänzung des § 5 Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetz um zwei Regelbeispiele vor. Ziel ist es, mit dieser 

Konkretisierung die Anwendbarkeit der Norm zu erleichtern und 

missbräuchliches Verhalten einer Person oder einer anerkannten 

Umweltvereinigung im Rechtsbehelfsverfahren zu vermeiden. 

 

Es handelt sich um eine vorbeugende Regelung, der keine konkreten 

Praxisfälle zu Grunde liegen. Richterliche Entscheidungen, bei denen ein 
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missbräuchliches Verhalten aufgrund von § 5 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 

gerichtlich festgestellt wurde, sind der Bundesregierung nicht bekannt.  

 

Hierzu wird auf die Gesetzesbegründung und die im Auftrag des 

Umweltbundesamts durchgeführte Untersuchung des Unabhängigen 

Instituts für Umweltfragen „Wissenschaftliche Unterstützung des 

Rechtsschutzes in Umweltangelegenheiten in der 19. Legislaturperiode“ 

(Forschungskennzahl 3718 17 101 0, veröffentlicht im November 2021 in 

der Reihe UBA-Texte 149/2021) verwiesen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 


